
215 der Beilagen zu den stenographischen Protokollen des Nationalrates VIII. G P. 

Bericht 

des Ausschusses für soziale Verwaltung 

über den Antrag der Abgeordneten Mark,' bundesverfassungs gesetzlicher Vorschriften die 
Wunder und Genossen, betreffend die Abän- Zuständigkeit des Bundes zur Gesetzgebung und 
derung und Ergänzung des Opferfürsorge- Vollziehung gegeben ist. 
gesetzes (11. Opferfürsorgegesetz-Novelle) Da die Unterhalts renten seit dem Jahre 1951 

(35/ A). unverändert geblieben sind, war es notwendig, 

Die Abgeordneten Mark, Wunder und Genos
sen haben in der 26. Sitzung des Nationalrates 
am 27. Feber 1957 einen Antrag, betreffend die 
Abände.rung und Ergänzung des Opferfürsorge-

. gesetzes, eingebracht (35/A). Die erwähnten Ab
geordneten halben in der Begründung i'hres An
trages darauf hingewiesen, daß die geltenden 
Bestimmungen des Opferfürsorgegesetzes drin
gend einer Abänderung und Ergänzung hedürfen. 

, Der Nationalrat hat bereits in mehreren Be
schlüssen, zuletzt am 18. Juli 1956, die Notwen
digkeit einer Novellierung des Opferfürsorge
gesetzes festgestellt. Diesem Wunsche soll der 
vorliegende Gesetzentwurf Rechnung tragen. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung hat 
den vorliegenden Initiativantrag in seiner Sitzung 
am 7, März 1957 in Anwesenheit des Bundes
ministers für soziale Verwaltung P ,r 0 k s c h be
raten: Inder Debatte ergriffen die Abgeordneten 
Ros·a J 0 c h man n, Dr. P f e i f e rund Alt e n
bur ger das Wort. Bei der Abstimmung wurde 
der Gesetze,ntwurf mit einer Abänderung, die ·die 
Verfassungsbestimmung betrifft, angenommen. 

Bei der Novellierung des Opferfürsorgegesetzes 
wurde in erster Linie darauf Bedacht genommen, 
daß einzelne Bestimmungen dieses Gesetzes mit 
den Kompetenzbestimmungen der Bundesver
fassung nicht völlig übereinstimmen, Zur Beseiti
gung von allfälligen verfassungsrechtlichenBe
denken und zur KlarsteIlung det verfassungs
mäßigen Grundlagen sieht der Entwurf die 
Feststellung der Kompetenz des Bundes in Ge
setzgebung und Vollziehung auch in den Ange
legenheiten der Fürsorge für die politischen Opfer 
vor, in denen nicht schon auf Grund bestehender 
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sie den gestiegenen Lebenshaltungskosten anzu
gleichen. Gleichzeitig wird der Kreis der Renten
empfänger (Witwen und Waisen) sowie auch der 
Kreis der Anspruchsberechtigten erweitert. 

Einem allgemeinen Wunsch der Opfer ent-' 
sprechend werden sämtliche Fristen für die Gel
tendmachung von Ansprüchen aus dem Gesetz 
eliminiert, 

Im übrigen werden mit dem Entwurf not
wendige Klarstellungen in der Textierung des 
Gesetzes vorgenommen, die Bestimmungen über 
die Heilfürsorge d~n Vorschriften des Allgemei
nen Sozialversicherungsgesetzes angeglichen und 
der verfassungsmäßige Zustand hinsichtlich . der 
Befugnisse der Rentenkommissionen und der 
Opferfürsorgekommission hergestellt. 

Die aus der Durchführ~ng der Z. 10 sich erge
benden Mehrkosten (Rentenerhöhung) werden 
für das Jahr 1957 ungefähr vier Millionen Schil
ling betragen. Soweit sich aus den übrigen Ände
rungen des Gesetzes Mehrkosten ergeben, können 
diese hicht ziffernmäßig bestimmt werden; sie 
werden sich voraussichtlich in relativ engen Gren
zen halten; 

Zu den einzelnen Bestimmungen ist folgendes 
zu bemerken: 

Zu Z.1: 

Im § 1 Abs. 1 lit. d fehlte bisher eine Begriffs
bestimmung der Schwere der Gesundheitsschädi
gung, die nunmehr mit dem Begriff der Schwer
beschädigten nach dem Kriegsopferversorgungs
gesetz in übereinstimmung geqracht wurde. Diese 
Gleichstellung war bisher nur im Erlaß wege ge
regelt und ergibt gegenüber der bisherigen 
Praxis keine l\nderung, 
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Zu Z.2: 

Diese Abänderung erscheint notwendig, weil 
der Begriff der Versehrtenswfen in ,das Kriegs
opferversorgungsgeserz nicht mehr übernommen 
wurde und die Versehrtenstufe III einer Minde
rung der Erwerbsfähigkeit von mindestens 
70 v. H. gleichkommt. Es ergibt sich hiedurch 
auch hier keine Änderung des bisherigen recht
lichen Zustandes. 

Zu Z.3: 

Begrifflich und hinsichtlich des Personenkreises 
stimmen lit. a und b des Abs. 3 mit den bisheri
gen Bestimmungen überein; außer textlichen 
Verbesserungen ohne Änderung der bisherigen 
Bestimmungen wurde klargestellt, daß Nachkom
men und Geschwister von Opfern die Hinter
bliebeneneigenschaft mit dem Ablauf des Jahres 
verlieren, in dem sie das 24. Lebensjahr vollendet 
haben. 

Neu in das Gesetz aufgenommen ist der Per
sonenkreis der lit. c und d. Es soll den Eltern 
und ehelichen Kindern nach Opfern, die während 
der Verfolgungszeit den Tod erlitten haben, auch 
ohne die wirtschaftlichen Voraussetzungen der 
lit. a eine Anspruchsberechtigung durch Ausstel
lung eines Opferausweises nach dem Opferfür
sorgegesetz gewährt werden; 

Mit den neu gefaßten Bestimmungen des Abs. 4 
lit. b wurde eine Lücke im Gesetz ausgefüllt, die 
darin bestand, daß Personen, die nach dem 
13. März 1928 geboren wurden, den vom Gesetz 
geforderten zehnjährigen Aufenthalt in Oster
reich vor dem 13. März 1938 nicht nachweisen 
können. 

In Angleichung an die übrige Gesetzgebung 
werden nunmehr die Flüchtlinge deutscher 
Sprachzugehörigkeit, soweit sie bereits österrei
chische Staatsbürger sind, dem in lit. a und b 
des Abs. 4 genannten Personenkreis gleichgestellt, 
falls keine Ansprüche auf Entschädigung~n gegen
über anderen Staaten erworben wurden. 

Es erscheint auch recht und billig, in das Ge
setz eine Bestimmung aufzunehmen, daß Zeiten, 
in denen sich ein Opfer aus politischen Gründen 
im Sinne des Abs. 1 oder 2 im Ausland befunden 
hat, nicht als Unterbrechung des Wohnsitzes im 
Sinne der lit. b zu werten sind. 

Zu Z.6: 

Die Abänderung des§ 3 betrifft die Schaf
fung einer bisher fehlenden Zuständigkeitsvor
schrift für die Einbringung von Anträgen durch 
im Ausland lebende österreichische Staatsbürger, 
für die im Ausland keine örtliche Zuständigkeit 
begründet ist. Die Geltendmachung von Ansprü
chen soll in Hinkunft ohne jede zeitliche Be
schränkung möglich sein. 

Zu Z. 7: 

Die Änderung der Bestimmungen des § 4 ist 
mit Rücksicht auf die Erweiterung des Personen
kreises der Hinterbliebenen in Z. 3 notwendig. 
Die Neufassung des Abs. 5 beinhaltet nur eine 
textliche Verbesserung ohne inhaltliche Ände
rung der bisherigen Bestimmungen. 

Zu Z. 8: 

Die Änderung der Bestimmungen der Z. 3 
des § 6 ist durch die Wiederverlautbarung des 
Invalideneinstellungsgesetzes bedingt. Die Vor
schrift, wonach eine gesetzlich vorgesehene Nach
sicht von, Bewerbungsvoraussetzungen grundsätz
lich auch Opfern erteilt werden kann, wurde 
als inhaltslos fallen gelassen, weil damit nur 
Selbstverständliches ausgesprochen ist. 

In Z. 4 wurden die anzuwendenden Bestim
mungen des Invalideneinstellurtgsgesetzes durch 
die Aufnahme der Vorschriften über die Aus
gleichstaxen erweitert. 

Zu Z. 9: 

Die Bestimmungen der Z. 7 des § 6 sind mit 
dem 31. Dezember 1949° außer Wirksamkeit ge
treten und konnten daher entfallen. 

Zu Z. 10: 

§ 11 beinhaltet eine Neuregelung der Renten
leistungen. Opfer- und Hinterbliebenenrenten 
bleiben wie <bisher im Konnex mit dem Kriegs
opferversorgungsgesetz. 

Die Unterhaltsrente erfährt eine Neuregeltmg, 
die durch den Wegfall der im Kriegsopferver
sorgungsgesetz vorgesehenen Zusatzrenten be
dingt wird. Die Beträge der Zusatzrenten wer
den in die' Unterhaltsrente eingebaut. 

Die Unterhaltsrente wird den gestiegenen 
Zu Z. 5: Lebenshaltungskosten angeglichen. Dies geschieht 

Durch die Neufassung der Rentenbestimmun- unter Bedachtnahme auf die finanziellen Mög
gen ergab sich die Notwendigkeit, festzulegen, lichkeiten des Bundes in der Weise, daß die 
daß die Vorschriften des Kriegsopferversorgungs- Unterhaltsrente in zwei Etappen in einem Aus
gesetzes hinsichtlich der Pflege- und Blindenzulage I maß gesteigert wird, das ab 1. Jänner 1958 
und hinsichtlich der Gebührenfreiheit auch für I rund 40 v. H. beträgt. Die stufenweise Auf
das Gebiet der Opferfürsorge anzuwenden sind; gliederung der Rentenbezüge ist durch den Ein
dies geschieht durch Aufnahme der betreffenden bau der Zusatzrenten bedingt. Für .Fälle, in 
GesetzesbestimIimngen des Kriegsopferversor- denen sich durch den Wegfall der Zusatzrenten 
gungsgesetzes. I eine Schlechterstellung ergeben könnte, wird im 
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Abs. 2 des Art. III bei gleichbleibenden tatsäch
lidien und rechtlichen Voraussetzungen ein Aus
gleich gesmaffen. 

Nam dem Entwurf sollen in Angleimung an 
das Kriegsopferversorgungsgesetz nunmehr auch 
Witwen und Waisen nach Opfern, deren Min
derung der Erwerbsfähigkeit 90 v. H. betragen 

. hat, ohne Rücksicht auf die Todesursame An
spruch auf die für Hinterbliebene vorgesehene 
Unterhaltsrente haben. Bedürftigen Witwen und 
Waisen nach Opfern, deren Minderung (kr Er·· 
werbsfähigkeit mindestens 50 v. H. betragen 
hat, kann eine Beihilfe in der Höhe von zwei 
Drittel der vorangeführten Rente gewährt 
werden. 

Um zu vermeiden, daß die Hinterbliebenen 
nach demselben Opfer durm eine Kumulierung 
von Unterhaltsrenten besser gestellt sind als 
das Opfer, wenn es am Leben wäre, wurden die 
Bestimmungen des Abs. 9 neu eingeführt. Allen
falls dadurm sich ergebende Härten können 
durch die im letzten Satz des Abs. 9· erfolgte 
Regelung ausgeglichen werden. 

Frauen- und Kinderzulagen werden aus dem 
Konnex mit dem Kriegsopferversorgungsgesetz 
herausgenommen. Die Frauenzulage von bisher 
40 S für Ehefrauen (Lebensgefährtinnen), dic 
kein eigenes Einkommen in der Höhe von min
destens 600 S haben, wird auf 60 S monadim er
höht. An Stelle der Kinderzulage tritt der Er
ziehungsbeitrag von 100 S monatlim. 

Um eine Smlemterstellung von Opfern ohne 
Unterhaltsrenten, die im Bezuge einer Pflege
oder Blindenzulage stehen, zu vermeiden, wurde 
simergestellt, daß auch diese Personen ihren ge
mäß § 13 Abs. 5 Kriegsopferversorgungsgesetz 
bisher zustehenden Anspruch in der Höhe einer 
Zusatzrente weiterbehalten. 

Die jährliche Sonderzahlung im Oktober wirLl 
auf alle Empfänger von Renten und Beihilfen 
ausgedehnt. 

Die Bestimmungen des Abs. 13 dienen dem 
Zweck, klarzustellen, welche Einkommen auf 
die Unterhaltsrente anzurechnen sind. Das 
Kriegsopferversorgungsgesetz bestimmt, daß vonl 
Einkommen eines im gemeinsamen Haushalt 
lebenden Ehegatten 30 v. H. angerechnet werden. 
Diese Vorschrift muß, da das Opferfürsorge·· 

. gesetz auch Lebensgefährten und Lebensgefähr
tinnen kennt, ausdrücklich audl auf diese am·· 
gedehnt yrerden. Ferner ist eine Regelung er
forderlich, daß Sonderzahlungen, die in einzel
nen Monaten anfallen, nicht als Einkommen zu 
werten sind. 

Der letzte Satz des Abs. 13 stellt die bisherige 
Praxis der Rentenkommissionen auf eine gesetz
liche Grundlage. 

Da das Hilfsfondsgesetz Leistungen aum für 
1m Au'sland lebende (Jsterreimer vorsieht, war 
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mit Rücksicht aut die Aufhebung der Fristbe
stimmung zur Anmeldung der Anspruchsberem
tigung nach dem Opferfürsorgegesetz in den 
Entwurf eirie Bestimmung aufzunehmen, die 
Doppelleistttngen ausschließt. 

Zu Z. 11: 

Die Bestimmungen des Kriegsopferversor
gungsgesetzes über die Pfändung und Abtretung 
von Versorgungsleistungen werden zur Siche
rung der Rentenbezüge der nach dem Opfer
fürsorgegesetz Anspruchsberemtigten in diese~ 
Gesetz aufgenommen. 

Der Verfassungsgerimtshof hat in seinem Er
kenntnis vom 16. Oktober 1952, Z1. G 16/52, 
womit er die Abs. 5 und 6 des § 15 des Opfer
fürsorgegesetzes vom 4. Juli 1947, BGBl. Nr. 183, 
in der Fassung der Novelle vom 9. Feber 1949, 
BGBl. Nr. 58, als verfassungswidrig aufgehoben 
hat, unter anderem darauf hingewiesen, daß di~ 
Bestimmungen der §"§ 11 un·d 15 aus den gleimen 
rechtlimen Erwägungen, die zur Aufhebung der 
Abs. 5 und 6 des § 15 des Opferfürsorgegesetzes 
geführt haben, Gegenstand der verfassungs
gerimtlichen überprüfung werden könnten. Er 
hat damit zu erkennen gegeben, daß .er die Be
stimmungen des Opferfürsorgegesetzes über die 
Befugnisse der Rentenkommission (§ 11 Abs. 2) 
für verfassungswidrig eramtet. Mit dem vor
liegenden Entwurf werden diese Vorschriften 
\.fnter Einfügung eines neuen § 11 b dahin ab
geändert, daß in Hinkunft entspremend den 
Bestimmungen der Bundesverfassung die Ent
scheidung über Anträge auf Zuerkennung von 
Renten dem Landeshauptmann obliegt. Dieser 
wird verhalten, vor seiner Entscheidung die 
Stellungnahme der Rentenkommission . einzu
holen, der sohin an" Stelle der bisherigen Ent
scheidungsbefugnis elll Votalr.emt eingeräumt 
wird. 

Gemäß Abs. 2 soilien die Mitglieder der Ren
tenkommissionen aus Gründen der Verwaltungs
vereinfamung nunmehr vom Bundesminis.ter für 
soziale Verwaltung und nicht wie früher von der 
Bundesregierung bestellt werden. über die Aus
wahl der Mitglieder Weihen die ledigLim textlich 
neu gefaßten Bestimmungen des Gesetzes in Gel
tung. Bis,her fehlte eine geset7Jlime Bestimmung 
über die Bestellung der Vorsitzenden der Renten
kommissionen; diese Lücke wird nunmehr aus
gefütl1t. 

Zu Z. 12: 

Die Best·imungen über Heilfürsorge wurden 
den VorsmriJten des Allgemeinen Sozia.Jversiche
rungsgesetzes angepaßt. 

Nam der geänderten Fassung des § 12 Abs. 4 
werden AnsudIen um Leistungen, die über die 
satzungsmäßigen Lei~tungen der Krankenkassen 
hinausgehen, entspremend den Vorsmri~ten der 

2 

215 der Beilagen VIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 3 von 12

www.parlament.gv.at



4 

Bundesverfassung nicht mehr von der Opfer
fürsOirgekommission, sondern vom Bundesmini
sterium für soziale Verw,altung nach ärztlichen 
Gutachten zu bewilligen sein; der Opferfürsorge
kommis~ion wurde ein Vota:kecht eingeräumt. 

Zu Z. 13: 

Die Bestimmungen des § 13 Abs. 1 haben im 
Hinblick auf die aUgemeine Gewährung von Er
ziehungsbei trägen an Stelle der Kinderzulagen 
durch den neuen § 11 Abs. 1,0 zu entfallen. 

Zu Z. 14: 

Die textli.cheAnderung der Z. 3 des § 13 
wurde vorgenommen, um zum Au~druck zu 
bringen, daß minderjährige Kinder von Inhabern 
der Amtsbescheinigung bei der Gewährung von 
Stud,ienscipendien, sofern sie die allgemeinen 
Voraussetzungen für deren Verleihung erfüllen, 
bevorzugt zu beha:ndeln sind. 

Zu Z. 15: 

Die Gewähru;"g der Haftentschädigung wird 
nicht mehr von der Höhe des Einkommens im 
Jahre 1950 abhängig gemacht, da dies in ver
schiedenen' Fällen zu unbillligen Härten geführt 
hat. Außerdem ergab sich bei der Durchführung 
des Gesetzes die Notwendigkeit, die Voraus
setzungen für die Zuerkennung einer Haft
entschädigung an hinterbliebene Kinder zu 
lockern;. bisher waren bei der Beurteilung der 
Unterhaltspfl,icht lediglich die Verhältnisse im 
Zeitpunkt der Inhaftnahme des Opfers maß
gebend. Nach der Fassung des Entwurfes ist eine 
Anderung im Einkommen des Opfers durch all
gemeine Verfolgungsmaßnahmen insoweit be
rücksichtigt, als det Beurteilung der Unterhalts
pflicht nicht nur der Zeitpunkt der Inhaftnahme 
des Opfers, sondern auch der Zeitpunkt der Be
setzung österreichs ,im Jahre 1938 zugrunde ge
le,gt - werden kann. Gleichzeitig wurden die 
während der Haft des Opfers geborenen Kinder 
in den Kreis der Anspruchsberecht,igten auf
genommen. 

Auch für hinterbliebene Eltern und Ge
schwister gemäß Abs. 3 wurden die Voraus
setZiungen für die Zuerkennung der Haftentschä
digung gelockert. Nunmehr kann eine Ents,chädi
gung auch dann gewährt werden, wenn das 
Opfer, solche Hinterbliebene nicht zur Gänee, 
sondern 'lediglich zum überwiegenden Teil er
halten hat. Ein gemeinsamer Haushalt wird auch 
dann als gegeben angenommen, wenn dieser im 
Zusammenhang mit Verfolgungsmaßnahmen auf
gegeben wurde; der Begriff der sozialen Bedürf
tigkeit wurde klar um~chrieben. 

Durch die Neufassung der Bestimmungen über 
die Unter-haltsrente mußte die Zitierung des § 11 
abgeändert werden. Dies gesChah dadurch, daß 
die derzeit geltenden Sätze für die Haftentschädi-

gung ziffernmäßig in das Gesetz eingebaut wur
den. Eine Anderung in der Höhe der Haft
entschädigung tritt dadurch nidlt ein. 

Mit Rücksicht auf den We&falll der Anmelde
fflist mußte festgestellt werden, daß für Hinter
bliebene k,ein Anspruch mehr besteht, wenn die 
Entschädigung bereits dem Opfer, von dem der 
Anspruch abgeleitet wird, oder einem der Hin
terbliehenen ausbezahlt wurde. 

Zu Z.,16: 

1m § 13 b wurde die aHgemeine Bezeichnung 
"aus politischen Gründen" durch ßinfügung der 
ständigen Diktion des Gesetzes ersetzt. 

Zu Z. 17: 

Im neu gefaßten § 13 c wir,d die Anspruchs
berechtigung auf Haftentschädigung beziehungs
weise auf Ersa,tz der Haftkosten auf solche Opfer 
ausgedehnt, die am 13. Mä,rz 1938 nicht öster
reichische -Bundesbürg,er waren, wenn slie durch 
mehr als 10 Jahre ununterbrochen ihren Wohn
si,tz im Gebiet der Republik Osterreich hatten. 
Diesen Personen sind Opfer gleichgestellt, die in
foIge ihrer späteren Geburt den 10jährigen 
Wohmitz nicht aufweisen oder in der Haft 
geboren wurden, wenn ihre Eltern den V m"aus
setzungen hinsichtIich des Wohnsitzes ent
sprechen. Die Anspruchsberechtigung der Hintere 
bliebenen wurde den vorangeführten Bestim
mungen angeglichen. 

Zu Z. 18: 

Die bisher in verschiedenen Artikeln der 
7. und 8. Opferfürsorgegesetz-Novelle fest
gelegten Fristen zur Geltendmachung von An
sprüchen auf Haftentschä,digung und Haftkosten 
wurden faI'len gelassen und die Verfahrens
bestimmungen neu gefaßt. 

Zu Z. 19: 

Die Neufassung der Abs. 1 bis 3 des § 15 
beinhalten im wesentlichen nur textliche Ver
besserungen. Die im Abs. 1 neu aufgenommene 
Bestimmung über das Erlöschen einer zuerkann
ten Anspruchsberechtigung bei Aufgabe be
ziehungsweise Ve.rlust der österreichischen 
Staatsbürgerschaft wirkt sich nur bei solchen an
spruchsberechtigten Personen aus, für die der 
Besitz der österreichischen Staatsbürg~rschaft 
Voraussetzung für die Efllangung der Anspruchs
berechtigung war. Diese Bestimmung kann in 
den FäLlen, in welchen die ö~terreichische Staats
bürg.erschaft keine Voraussetzung zur Erlangung 
der Anspruchsberechtigung darstellt, nicht an
gewendet werden. 

Der Abs. 4 des § 15 war im HinbJ,id( auf die 
Bestimmungen des § 11 b neu zu fassen. An 
Stelle der Rentenkommission entscheidet über die 
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Anspruchsrberechtigung in Zukunft 
hauptmann, wobei au<;h hier der 
das Votalrecht zukommt. 

der Landes- Zu Z, 21; 
Kommission 

Die vom Verfassungsgerichtshof mit dem in 
Z .. 11 angeführten Erkenntnis vom 6. Oktober 
1952 aufgehobenen Abs. 5 und 6 des § 15 wur
den in einer der ~undesverfassung entsprechen
den Form wieder in das Gesetz aufgenommen. 

Zu Z, 20: 

Mit dem Wegfall der Entscheidungsbefugnis 
der Renten- und Opferfürsorgekommission 
konnte im § 16 die Zitierung der §§ 11, 12 und 
15 entfa.l1en. Dementsprechend wuf-de diese 
Gesetzesbestimmung allgemein gefaßt. Die Be
stimmung des Abs. 2 gibt die Möglichkeit, krasse 
Fehlentschei.dungen durch das Bundesministerium 
für soziale Verwaltung a1s oberste Aufs,ichts
behörde zu beseitigen.·-

Mark 
Beridtterstatter 

Die Bestimmungen des § 17 über die Opfer
fürsorgekommission wurden in Anpassung an_ 
den Wortlaut des § 11 b neu formuliert. Eine 
Anderung in der Zus,ammensetzung der Kom
mission tritt nicht ein. Das Votalrecht der Kom
mission wurde beibehalten, die Befugnis zur 
Überwachung der Durchführung des Gesetzes als 
verfassungswidrig fallen gdassen. Bisher fehlende 
Vorschriften über die Enrhebung ,der Mitglieder 
(Stellvertreter) der Opferfürsorgekommission 
wurden ebenso wie die entsprechenden Bestim
mungen des § 11 b neu eingefügt. 

Der Ausschuß für soziale Verwaltung stellt den 
An t rag, der Nationali'at wolle dem an g e- I 
s chI 0 S sen enG e set zen t w u r f die ver- . / 
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, am 7. März 1957 . 

Hillegeist . 
Obmann 
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Bundesgesetz vom 1957, 
mit dem das Opferfürsorgegesetz vom 4. Juli 
1947, BGBl. Nt. 183, in der geltenden Fas
sung abgeändert und ergänzt wird (11. Opfer-

fürsorgegesetz-Novelle). 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

ARTIKEL I. 

(Ver f ass u n g s be s tim m u n g.) 

(1) Angelegenheiten der Fürsorge für die Opfer 
des Kampfes für ein freies, demokratisches öster
reich und die Opfer der politischen Verfolgung 
sind in Gesetzgebung und Vollziehung auch in 
den Belangen Bundessache, in denen nicht schon 
auf Grund bestehender bundesverfassungsgesetz-" 
licher Vorschriften die Zuständigkeit des Bundes 
zur Gesetzgebung und Vollziehung gegeben ist. 

(2) Die Bestimmungen des Abs. 1 treten rUck
wirkend mit dem 2. September 1947 in Kraft. 

ARTIKEL 11. 

Das Opferfürsorgegesetz vom 4. Juli 1947, 
BGBI. Nr. 183, in der geltenden Fassung wird 
abgeändert und ergänzt wie folgt: 

1. Im § 1 Abs. 1 hat.1it: d zu lauten: 

"d) an Gesundheitsschädigungen infolge einer 
der in lit. c angeführten Ursachen leiden 
oder gelitten haben, wenn durch diese Ge
sundheitsschädigungen die Erwerbsfähigkeit 
nach den Bestimmungen des Kriegsopfer
versorgungsgesetzes, BGBI. Nr. 197/1949, 
in der jeweils geltenden Fassung auf die 
Dauer von wenigstens sechs Monaten um 
mindestens 50 v. H. gemindert ist oder ge
mindert war, oder" 

2. Im § 1 Abs. 2 haben lit. c und lit. e zu 
lauten: 

"c) eine Gesundheitsschädigung, durch die die 
Erwerbsfähigkeit nach den Bestimmungen 

_ des Kriegsopferversorgungsgesetzes um min
destens 70 v. H. gemindert ist, 

e) der Abbruch oder eine mindestens drei
einhal!bjährige Unterbrechung des Studiums 
oder einer Berufsa.usbildung." 

3. Im §-.1 haben die Abs. 3 bis 5 zu lauten: 

,,(:J) Als Hinterbliebene im Sinne dieses Bundes
gesetzes gelten: 

a) die Witwe (der Witwer), die Lebensgefähr
tin ( der Lebensgefährte), Eltern, Großeltern, 
Stiefeltern und Pflegeeltern nach den im 
Abs. 1 lit. abis c und Abs. 2 lit. a genann
ten Opfern, 

b ) eheliche und uneheliche Kinder, Stiefkinder, 
Enkel und elternlose Geschwister nach den 
im Abs. 1 lit. abis c und Abs. 2 lit. a ge
nannten Opfern bis zum Ablauf des Jahres, 
in dem sie das 24. Lebensjahr vollendet 
haben, 

unter der Voraussetzung, daß das Opfer den 
Lebensunterhalt der genannten Personen zur 
Gänze oder zum überwiegenden Teil bestritten 
ha,t oder, wenn das Opf.er, falls es noch am Leben 
wäre, auf Grund gesetzlicher V erpflich tung 
den Lebensunterhalt dieser Personen bestreiten 
müßte; das gleiche gilt, wenn zur Leistung des 
Lebensunterhaltes der vorstehend genannten Per
sonen gesetzlich Verpflichtete nicht vorhanden 
oder zwar vorhanden, aber zu diesen Leistungen 
nicht fähig sind und das Opfer, wenn es noch 
am Leben wäre, auf Grund sittlicher Verpflich
tung deren Lebensurtterhalt bestreiten müßte, 

c) Eltern nach den im Abs. 1 lit. abis c und 
Abs. 2 lit. a genannten Opfern, 

d) eheliehe Kinder nach den im Abs. 1 lit. a 
bis c und Abs. 2 lit. a genannten Opfern 
bis zum Ablauf des Jahres, in dem sie das 
24. Lebensjahr vollendet haben, wenn die 
Voraussetzungen der lit. a oder b nicht ge
geben sind. _ 

(4) Die im Abs. 1 bis 3 genannten Personen sind 
nach Maßgab'e der Bestimmungen dieses Bundes
gesetzes anspruchsberechtigt, wenn s!e 

a) am 13. März 1938 die österreichische Bun
desbürgerschaft besessen haben und im 
Zeitpunkt der Ansprumsanmeldung öster
reichische Staatsbürger sind, oder 

b) zwar erst nach dem 27 . April 1945 die 
österreichische Staatsbürgerschaft erworben 
haben, jedoch in einem vor dem 13. März 
1938 gelegenen Zeitraum durch mehr als 
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zehn Jahre ununterbrochen ihren Wohn- I (3) Wird dem Antrag (§ 3) auf Anerkennung 
sitz im Gebiet der Republik österre,ich der Anspruchsberechtigung nach § 1 Abs. 2 oder 
hatten; das gleiche gilt für Personen, die Abs. 3 lit. c oder d stattgegeben, so hat der 
nach dem 13. März 1928 geboren wurden Landeshauptmann einen ,Opferausweis' auszustel
und auf deren Eltern die vorangeführten leu; in dem Opferausweis sind die Gesetzesstel
Voraussetzungen zutreffen, oder len, auf die sich die AnspruchsbereChtigung grün-

e) als Personen deutscher Sprachzugehörigkeit det, zu vermerken. 
oder als deutsche Staatsbürger nach dem (5) Opfern der politischen Verfolgung, .die den 
6. März 1933 bis längstens 31. Dezember Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 entsprechen, ist 
1952 nach österreich eingewandert sind an Stelle einesOpferausweises eine Amtsbeschei
und in der Folge die österreichische Staats- nigung nach § 1 Abs. 1 lit. d beziehungsweise e 
bürgerschaft erworben haben, insoweit sie auszustellen, wenn im Zuge der Verfolgung eine 
für die erlittenen Schäden (Abs. 1 oder 2) Schädigung im Ausmaße der Bestimmungen des 
nachweislich nicht Ansprüche auf Entschä- § 1 Abs.1 fit. d beziehungsweise e erfolgte." 
digungen gegenüber einem anderen Staat 
erworben haben, oder . 8. Im § 6 haben die Ziffern 3 und 4 zu lauten: 

d) ihre Ansprüche von unter lit. abis c ge- ,,3. Bei Besetzung freier Dienstposten im öffent-
nannten Personen ableiten. lichen Dienst bei Erfüllung der erforderlichen 

(5) Zeiten, in denen sich ein Opfer aus politi- Voraussetzungen der Vorrang vor allen anderen 
schen Gründen im' Sinne der Abs.1 ,oder 2 im Bewerbern; die Vorschriften des § 1 Abs. 9, vor
Ausland befunden hat, sind nicht als Unterbre- letzter Satz, des Invalideneinstellungsgesetzes 
chung des Wohnsitzes im Sinne der lit. b zu 1953, BGBL Nr. 21, werden hievon nicht berührt. 

werten." 4. Die bevorzugte Vermittlung durch das Ar

4. Im § 1 erhält Abs. 5 die Bezeichnung Abs. 6. 

5. Im § 2 hat Abs. 2 zu lauten: 

,,(2) Die Bestimmungen der §§ 18 bis 22, 49, 
56 bis 59, 64 und 113 Ahs. 3 des Kriegsopfer
versorgungsgesetzes sind sinngemäß anzuwen
den." 

6. § 3 hat zu lauten: 

,,§ 3. (1) Der Antrag auf Ausstellung einer 
Amtsbescheinigung oder eines Opferausweises ist 
bei der nach dem Wohnsitz des Antragstellers 
örtlich zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde 
einzubringen. Von Personen, die ihren dauernden 
Aufenthalt im Ausland haben, ist der Antrag bei 
der österreichisdlen Vertretungsbehörde, in 
deren Bereich der Antragsteller seinen Aufenthalt 
hat, oder beim Amt der Wiener Landesregierung 
einzubringen. Der Antragsteller hat die Voraus
setzungen nach § 1 nachzuweisen. 

. (2) über Anträge nach Abs. 1 entscheidet der 
Landeshauptmann. . 

(3) Zugleich mit dem Antrag auf Ausstellung 
einer Amtsbescheinigung oder eines Opferaus-

. weises können auch andere Ansprüche nach die
sem Bundesgesetz geltend gemacht werden, so
weit die Entscheidung über diese Ansprüche dem 
Landes hauptmann zusteht." 

7. Im § 4 haben die Abs. 1, 3 und 5 zu lauten: 

,,(1) Wird dem Antrag {§ 3) auf Anerken
nung der Anspruchsberechtigung nadt § 1 Abs. 1 
oder Abs. 3 lit. a oder b stattgegeben, so hat der 
Landeshauptmann eine ,Amtsbescheinigung' aus
zustellen; in der Amtsbescheinigung sind die Ge
setzesstellen, auf die sich die Anspruchsberechti
gung (§ 1) gründet, zu vermerken. 

beitsamt an private Dienstgeber. Bei Abbaumaß
nahmen ist auf die Erhaltung des Arbeitsplatzes 
der auf Grund dieser Bestimmung beschäftigten 
Personen besonders Rücksicht zu nehmen. Bezüg
lich des Kündigungsschutzes und der Beschäfti
gungspflicht gelten die Bestimmungen der §§ 8, 
9, 15, 16, 17, 21 und 22 des Invalideneinstel
lungsgesetzes 1953, BGBL Nr.21." 

9. Im § 6 hat die Ziffer 7 zu entfallen. 

10. § 11 hat zu lauten: 
,,§ 11. (l) Gegenstand der Rentenfürsorge sind 

die Opferrente, die Hinterbliebenenrente und die 
Unterhaltsrente. 

(2) Opfer rente gebührt den Inhabern einer 
Amtsbescheinigung nadl § 1 Abs. 1 lit. d oder e; 
sie ist in der Höhe der für Beschädigte nach 
den Bestimmungen des Kriegsopferversorgungs
gesetzes in Betracht kommenden Grundrenten 
zu bemessen . 

(3) Hinterbliebenenrente gebührt den Inhabern 
einer Amtsbescheinigung nach § 1 Abs. 3 lit. a 
oder b; sie ist in der Höhe der Grundrente zu 
leisten, die erwerbsunfähigen Witwen nach den 
Bestimmungen des Kriegsopferversorgungs
gesetzes gebührt. Elternpaare sowie Doppel
waisen erhalten die Hinterbliebenenrente in der 
Höhe der Elternpaarrente beziehungsweise der 
Rente für Doppelwaisen nach den Bestimmungen 
des Kriegsopferversorgungsgesetzes. 

(4) Opferrenten und Hinterbliebenenrenten 
(Abs. 2' und 3) sind im übrigen nach den jeweils 
für die Entschädigung der Kriegsopfer geltenden 
Grundsätzen und Bestimmungen und im Ausmaß 
der für die Kriegsopfer vorgesehenen Vergütun
gen mit der Maßgabe zu leisten, daß diese Ren
ten vom Ersten des Monates zu zahlen sind, in 
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dem der Antrag auf Leistung der Opferrente im übrigen die Voraussetzungen des Abs. 5 
oder Hinterbliebenenrente gestellt wurde. lit. b vorliegen, sonst 700 S, vom 1. <Jänner 

(5) Die Unterhaltsrente ist zur Sicherung des 1958 an 760 S monatlich, 
Lebensunterhaltes an Inhaber einer Amtsbeschci- b) Waisen nach Opfern, die unmittelbar vor 
nigung auf die Dauer und in dem Ausmaß zu ihrem Tod im Bezug einer Opferrente ent-
leisten, als diese nicht in der Lage sind, ihren sprechend einer Minderung der Erwerbs-
Lebensunterhalt selbst zu bestreiten oder von fähigkeit von mindestens 90 v. H. gestan-
anderen zur Unterhaltsleistung gesetzlich heran- den sind, in der Höhe von 700 S, vom 
zuziehenden Personen zu erhalten. Die Unter- 1. Jänner 1958 an 760 S monatlich. 
haltsrente beträgt monatlich für (7) Witwen und Waisen nach Opfern, die un-

a) anspruchsberechtigte Opfer 770 S, vom mittelbar vor ihrem Tod im Bezug einer Opfer-
1. Jänner 1958 an 860 S; sie erhöht sich bei rente entsprechend einer Minderung der Erwerbs
einer auf im § 1 Abs. 1 lit. c angeführten fähigkeit von mindestens 50 v. H. gestanden 
Ursachen zurückgehenden Minderung der sind, kann im Falle des Bedürfnisses eine Beihilfe 
Erwerbsfähigkeit von mindestens 50 v. H. im Höchstausmaß von zwei Dritteln der nach 
auf 925 S, Abs. 6 lit. a beziehungsweise lit. b gebührenden 

vom 1. Jänner 1958 an auf 1015 S, Unterhaltsrente gewährt werden; ein Bedürfnis 
von mindestens 70 v. H. auf 1000 S, ist als gegeben anzunehmen, wenn und insoweit 

vom 1. Jänner 1958 an auf 1090 S und das Einkommen das Ausmaß dieser Unterhalts-
von mindestens 90 v. H. auf 1100 S, rente nicht erreicht. 

vom 1. Jänner '1958 an auf 1190 S, (8) Für die Leistung der Unterhaltsrente und 
wenn die Gesamtminderung der Erwerbs- der Beihilfen gelten im übrigen die Vorschriften 
fähigkeit mindestens 75 v. H. beträgt oder des Abs. 4 sinngemäß. 
bei Frauen das 55., bei Männern das 60. Le-
bensjahr vollendet ist, (9) Für im gemeinsamen Haushalt lebende Hin-

terbliebene nach demselben Opfer gebührt nur 
b) anspruchsberechtigte Witwen (Witwer) und eine Unterhalts rente (Beihilfe). Diese ist an jenen 

Lebensgefährtinnen (Lebensgefährten), die Haushaltsangehörigenflüssigzumachen, bei dem 
für mindestens zwei waisenrentenberech- die volle Gewähr für eine widmungsgemäße V cr-
tigte Kinder zu sorgen haben oder in ihrer wendung der Unterhaltsrente gegeben ist. Dieser 
Erwerbsfähigkeit um mindestens 75 v. H. Empfangsberechtigte ist nach Feststellung der 
gemindert sind, 865 S, vom 1. Jänner 1958 maßgebenden Umstände im Bescheide über die 
an 925 S, wobei die Vollendung - des Zuerkennung der Unterhaltsrente zu bestimmen. 
55. Lebensjahres bei Frauen und des Sind ehelime oder uneheliche Kinder, Stiefkinder 
60. Lebensjahres bei Männern einer Gesamt- oder Enkel wegen einer Schul- oder Berufsaus
minderung der Erwerbsfähigkeit von bildung gezwungen, während des überwiegenden 
75 v. H. gleichkommt, Teiles des Jahres außerhalb des gemeinsamen 

c) Elternpaare 935 S, vom 1. Jänner 1958 an Haushaltes zu leben, so kann ihnen für die Dauer 
1025 S, männliche Empfänger einer Eltern- einer solchen Schul- oder Berufsausbildung eine 
teilrente, wenn sie das 60. Lebensja'hr voll- eigene Unterhalts rente (Beihilfe) zuerkannt wer
endet haben oder ihre Erwerbsfähigkeit um den, sofern ihr Lebensunterhalt nicht anderweitig 
mindestens 75 v. H. gemindert ist, 935 S, gesichert ist. 
vom 1. Jänner 1958 an 1025 S, sonst 770 S, (10) Opfern im Sinne des § 1 Abs. 1 lit. d 
vom 1. Jänner 1958 an 860 S, oder e, die eine Uhterhaltsrente beziehen, ist auf 

d) weibliche Empfänger von Elternteilrenten, Antrag für die Ehefrau (Lebensgefährtin), die 
wenn sie das 55. Lebensjahr vollendet haben über kein eigenes Einkommen in der Höhe von 
oder ihre Erwerbsfähigkeit um mindestens mindestens 600 S monatlich verfügt, eine Frauen-
75 v. H. gemindert ist, 865- S, vom 1. Jän- zulage in der Höhe von 60 S monatlich zu lei
ner 1958 an 925 S, sten; diesen Opfern ist auf Antrag für die in 

e) die übrigen Hinterbliebenen nach§ 1 Abs.3 ihrer Versorgung stehenden minderjährigen Kin
lit. a oder b 700 S, vom 1. Jänner 1958 der (eheliche, uneheliche, Stiefkinder) je ein Er
an 760 S. ziehungsbeitrag von 100 S monatlich zu leisten. 

(6) Eine Unterhaltsrente erhalten, ohne daß ein Auf diese Leistungen sind Familienzulagen der 
Anspruch auf Zuerkennung einer Amtsbescheini- gleichen Art, auf die Opfer auf Grund einer 
gung gegeben ist, anderen ges;tzlichen Bestimmung Anspruch ha-

a) Witwen n~ch Opf,ern,. die unmittelbar vor I ben, anzureChnen. .. . 
dem Tod 11U Bezug emer Opfer rente ent- i (11) Haben Empfanger von Pflege- oder Blm
sprechend einer Minderung der Erwerbs- I denzulage keinen Anspruch auf Unterhaltsrente, 
fähigkeit von mindestens 90 v. H. gestan- dann finden die Bestimmungen der §§ 12 und 
den sind, in der Höhe von 865 S; vom 13 Abs. 5 des Kriegsopferversorgungsgesetzes 
1. Jänner 1958 an 925 S monatlich, wenn sinngemäß Anwendung: 
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(12) Alle Empfänger von Renten und Beihilfen I vertreter) sind vom Landeshauptmann und von 
haben Anspruch auf eine alljährlich im Oktober, der zuständigen Finanzlandesdirektion vorzu
fällig werdende Sonderzahlung in Höhe der für schlagen. Von den weiteren Mitgliedern, die dem 
diesen Monat gebührenden Rentenfürsorgelei- Personenkreis des § 1 dieses Bundesgesetzes anzu
stungen einschließlich allfällig gebührender gehören haben, sind je ein Mitglied (dessen Stell
'Frauenzulagen und Erziehungsbeiträge. vertreter) von den Landesleitungen der Oster-

(13) Auf die Unterhaltsrente ist jedes Einkom- ~eichis~en Volkspartei, der Sozi~lis.tischen Parte~ 
men im Sinne des § 13 des Kriegsopferversor- Osterre~chs und der Kommullls~lschen .Par.tel 
gungsgesetzes anzurechnen; zum Einkommen Osterreichs vorzuschlagen. Das VIerte M~tghed 
zählen auch 30 v. H. des Einkommens des Lebens- und dessen Stellvertreter haben dem KreIS der 
gefährten. Soweit das Einkommen aus laufenden Abstammungsverfolgten anzugehören. 
Monatsbezügen besteht, sind in einzelnen Mona- (3) Der Bundesminister für soziale Verwaltung 
ten anfallende Sonderzahlungen nicht als Eirt- kann Mitglieder (Stellvertreter) der Rentenkom
kommen zu werten. Gemäß Abs. 2 und 3- zuer- mission ihrer Funktion entheben; zur Enthebung 
kannte Renten sind auf die Unterhaltsrente nicht von Mitgliedern (Stellvertretern), die auf Vor
anzurechnen, wenn der Anspruchsberechtigte eine schlag der politischen Parteien bestellt wurden, 
Gesamtminderung der Erwerbsfähigkeit von bedarf es eines Antrages der in Betracht kom
wenigstens 75 v. H. aufweist oder wenn bei menden Partei. 
Frauen das 55., bei Männern das 60. Lebensjahr 
vollendet ist. 

(14) Von der Rentenfürsorge nach diesem Bun
desgesetz sind Personen ausgenommen, die Lei
stungen aus dem auf Grund des Hilfsfonds
gesetzes, BGBl. Nr. 25/1956, errichteten Fonds 
erhalten haben. 

11. Nach § 11 sind die folgenden § § 11 a und 
11 beinzufügen: 

Pfändung und Abtretung von Versorgungs
leistungen. 

§ 11 a. (1) Inwieweit eine Pfändung der nach 
§ 11 gebührenden Leistungen zulässig ist, be
stimmt sich nach den Vorschriften des § 4 Abs. 1 
und des § 6 des Lohnpfändungsgesetzes, BGBl. 
Nr. 51/1955. 

(2) Die Anwendung der Bestimmungen des 
Abs. 1 kann durch ein zwischen dem Verpflich
teten und dem Gläubiger getroffenes überein
kommen weder ausgeschlossen noch begrenzt 
werden. Jede dieser Vorschrift widersprechende 
Verfügung durch Abtretung, Anweisung oder 
durch ein anderes Rechtsgeschäft ist ohne recht
liche Wirkung. 

(3) Bei Vorliegen berücksichtigungswürdiger 
Gründe kann der Versorgungsberechtigte mit Zu
stimmung des Land,eshauptmannes seine Ver

, sorgungsgebühren für bestimmte Zeit ganz oder 
zum Teil abtreten. 

Rentenkommissionen. 

§ 11 b. (1) über Anträge auf Zuerkennung von 
Renten gemäß § 11 entscheidet der Landeshaupt
mann nach Anhören einer beim Amt der Landes
regierung gebildeten Rentenkommission. 

(2) Die Mitglieder der Rentenkommissionen wer
den vom Bundesminister für soziale Verwaltung 
bestellt. Jede Rentenkommission besteht aus acht 
Mitgliedern und der erforderlichen Anzahl von 
Stellvertretern. Je zwei Mitglieder (deren Stell-

(4) Den Vorsitzenden der Rentenkommission 
bestimmt der Landeshauptmann aus den auf 
Vorschlag der Landesregierung bestellten Mit
gliedern. Die Geschäftsordnung der Rentenkom
mission erläßt das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung. 

12. § 12 hat zu lauten: 

,,§ 12. (l} Den Inhabern einer Amtsbescheini
gung, die nicht auf Grund eigener Erwerbstätig
keit einer gesetzlichen Krankenversicherungs
pflicht unterliegen oder freiwillig krankenver-. 
sichert sind, haben die Gebietskrankenkassen für 
ihre Person alle gesetzlichen und satzungsmäßigen 
Leistungen für Pflichtversicherte zu gewähren. 

(2) Alle Träger der Krankenversicherung haben 
den Inhabern einer Amtsbescheinigung die Pflicht
leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung 
zu gewähren. Bei der Festsetzung der Bemes
sungsgrundlage für das Kranken-, Familien- und 
Taggeld sowie für das Sterbegeld ist bei Inhabern 
einer Amtsbescheinigung von der in der Kran
keriversich'erung geltenden höchsten Beitrags
grundlage (§ 45 Abs. 1 lit. a des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes, BGBl. Nr. 189/1955) 
auszugehen; sie erhöht sich jeweils um den gemäß 
§ 125 Abs. 3 des Allgemeinen Sozialversicherungs
gesetzes festzusetzenden Hundertsatz. Hiebei ist 
von dem Höchstbetrag an Sonderzahlung auszu
gehen, der gemäß § 54, Abs. 1 des Allgemeinen 
Sozialversicherungsgesetzes für die Berechnung 
der Sonderbeiträge in der Krankenversicherung 
heranzuziehen ist. Hinterbliebene (§ 1 Abs. 3), 
die im Besitz einer Amtsbescheinigung sind, und 
Personen, die eine Rente gemäß § 11 Abs. 5 be
ziehen, haben keinen Anspruch auf Kranken-, 
Familien- und Taggeld. 

(3) In b'erücksichtigungswürdigen Fällen kann 
das Bundesministerium für soziale Verwaltung 
für Familienangehörige des Opfers die im Zwei
ten Teil des Allgemeinen Sozialversicherungsge
setzes vorgesehenen Leistungen für Familienan-
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gehörige (§ 123 Allgemeines Sozialversich~rungs
gesetz) und freiwillig krankenversicherten Opfern 
das Kranken- und Familiengeld gewähren. 

(4) Das Bundesministerium für soziale Verwal
tung kann nach Anhören der Opferfürsorge
kommission (§ 17) auf Anstichen den Umfang 
und die Dauer der Heilfürsorge über die 
satzungsmäßigen Leistungen der Träger der 
Krankenversicherung hinaus bewilligen, wenn 
nach ärztlichen Befunden und Gutachten, die vor 
Durchführung der Heilfürsorgemaßnahmen er
stellt worden sind, anzunehmen ist, daß durch 
diese das erstrebte Ziel der Heilfürsorge erreicht 
werden kann. 

(5) Die von den Trägern der Krankenversiche
rung nach den Bestimmungen dieses Bundesge
setzes gewährten Leistungen werden, soweit sie 
über die Leistungen hinausgehen, die der Ver
sicherungsträger nach dem Allgemeinen Sozial
versicherungsgesetz zu erbringen hatte, aus Bun~ 
desmitteln ersetzt. Die näheren Bestimmungen 
hierüber erläßt das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung. ". 

13. Im § 13 haben der Abs. 1 und im Abs. 2 
die Absatzbezeichnung zu ent(allen. 

14. Im § 13 hat die Ziffer 3 zu lauten: 

,,3. Bevorzugung bei Studienstipendien und 
. Befreiung vom Schul- und Unterrichtsgeld in 

allen öffentlichen Schulen," 

15. § 13 a hat zu lauten: 

,,§ 13 a. (1) Inhaber einer Amtsbescheinigung 
oder eines Opfer ausweises erhalten für die inder 
Zeit vom 6. März 1933 bis 9. Mai 1945 aus 
politischen Gründen oder aus Gründen der Ab
stammung, Religion oder Nationalität erlittene 
gerichtliche oder polizeiliche Haft eine einmalige 
Entschädigung zur Abgeltung von wirtschaft
lichen Nachteilen, die daraus entstanden sind. 

(2) Den Hinterbliebenen nach Opfern, die In
haber einer Amtsbescheinigung oder eines Opfer
ausweises waren oder deri Anspruch auf Aus
stellung einer Amtsbescheinigung oder eines 
Opferausweises gehabt hätten, steht der Anspruch 
auf eine einmalige Entschädigung in nachstehen
der Reihenfolge zu: 

a) der Witwe, sofern die Ehe vor dem 1. Mai 
1945 eingegangen wurde; ist eine' an
spruchsberechtigte Witwe nicht vorhanden, 
steht die Entschädigung jener Frau zu, die 
im Zeitpunkt der Inhaftnahme des Opfers 
als Ehegattin mit ihm im gemeinsamen 
Haushalt gelebt hat, wenn die Ehe nicht 
aus ihrem Verschulden geschieden oder ge~ 
trennt wurde. Ist eine solche anspruchsbe
rechtigte Person nicht vorhanden, so steht 
der Anspruch der Lebensgefährtin zu, so
fern die Lebensgemeinschaft vor dem 1. Mai 

1945 eingegangen wurde. Die genannten 
-Personen müssen den Voraussetzungen des 
§ 1 Abs. 4 lit. a, b oder centsprechen;. 

b) den Kindern (ehelichen, unehelichen und 
Adoptivkindern), deren Lebensunterhalt 
vom Opfer im Zeitpunkt seiner Inhaft
nahme oder der Besetzung Oster reichs im 
Jahre 1938 ganz oder zum überwiegenden 
Teil bestritten wurde oder hätte bestritten 
werden müssen, wenn das Opfer nicht im 
Zusammenhang mit unmittelbaren oder 
mittellharen Verfolgungshandlungenhiezu_ 
außerstande gesetzt worden wäre; Kinder, 
die während der Haft des Opfers geboren 
worden sind, stehen den oben genannten 
Kindern gleich. 

(~) Kommen anspruchsberechtigte Personen im 
Sinne des Abs. 2 nicht in Betracht, kann hinter
bliebenen Eltern oder Geschwistern eine Haft
entschädigung zuerkannt werden, wenn sie mit 
dem Opfer im Zeitpunkt· seiner Inhaftnahme im 
gemeinsamen Haushalt gelebt haben, von ihm 
zum überwiegenden Teil erhalten wurden und 
eine soziale Bedürftigkeit gegeben ist. Die Vor
aussetzung des gemeinsamen Haushaltes ist auch 
darin als gegeben anzunehmen, wenn dieser im 
Zusammenhalt mit Verfolgungsmaßnahmen im 
Sinne dieses Gesetzes aufgegeben wurde. Der über
wiegenden Unterhaltsleistung eines Opfers (Kin
des) ist die überwiegende Unterhaltsleistung durch 
mehrere Opfer (Kinder) gleichgesetzt. Soziale 
Bedürftigkeit liegt vor, wenn das gesamte monat
liche Netto.::inkommen die Höhe der in Betracht 
kommenden Rentenleistungen (§ 11) nicht über
steigt. 

(4) Eine Mitschuld an der Haft des Opfers 
schließt eine Anspruchsberechtigung aus. -

(5) Als Entschädigung gebührt dem Opfer für 
jeden nachweislich in der Haft verbrachten Kalen
dermonat ein Betrag von 431'20 S. Mehrere Haft
zeiten sind zusammenzuziehen, angefangene 
Monate gelten als volle Monate. 

(6) Hinterbliebenen gebührt die Hälfte der im 
Abs. 5 vorgesehenen Entschädigung. Kindern 
(Abs. 2 lit. b), deren beide Elternteile in Haft 
waren, gebührt für zeitlich zusammenfallende 
Haftmonate der Eltern eine Entschädigung in der 
Höhe von je 616 S. Hinterbliebenen steht Ent
schädigung nur nach einem einzigen Opfer zu; 
mehrere Hinterbliebene (Abs. 2 lit. b oder Abs. 3) 
sind zur ungeteilten Hand (§§ 892, 893 ABGB.) 
anspruchsberechtigt und können die Entschädi
gung untereinander zu gleichen Teilen fordern. 

(7) Beim Zusammentreffen von Ansprüchen 
nach Abs. 1 und 2 gebührt eine Entschädigung 
von 616 S für jeden Monat einer zeitlich zusam
menfallenden Haft. . 

(8) Hinterbliebene haben keinen Anspruch auf 
Entschädigung, wenn das Opfer oder ein anderer 
Hinterbliebener die Entschädigung erhalten hat." 
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16. § 13 b hat zu lauten: 

,,§ 13 b. Opfern, die Inhaber einer Amtsbe
scheinigung oder eines Opferausweises sind, wer
den Kosten, die im Zusammenhang mit einer aus 
politischen Gründen oder aus Gründen der Ab
stammung, Religi.on oder Nationalität verhängten 
Haft von einer Gerichts- oder Verwaltungsbe
hörde oder von der NSDAP vorgeschrieben wur
den, bei Nachweis der Zahlung ersetzt. Derartige 
Auslagen werden, falls das Opfer nicht mehr am 
Leben ist, demjenigen ersetzt, der in der Lage 
ist, ,den Nachweis über ,die von ihm geleistete 
Zahlung der Kosten zu erbringen." 

17. § 13 c hat zu lauten: 

,,§ 13 c. (1) Personen, die am 13. März 1938 die 
österreichische Bundesbürgerschaft besessen oder 
in einem vor dem 13. März 1938 gelegenen Zeit
raum durch mehr als 10 Jahre ununterbrochen 
ihren Wohnsitz im Gebiet der Republik Oster
reich hatten und die österreichische Staatsbürger
schaft nicht besitzen, sind, wenn sie im übrigen 
dem Kreis der im § 1 Abs. 1 oder 2 bezeichneten 
,Opfer zuzuzählen sind, auf Antrag die in den 
§§ 13 a und 13 ob vor&esehenen Leistungen zu 
gewähren; die Bestimmungen des§ 15 Abs. 2 
gelten sinngemäß. 

(2) Opfern, die nach dem 13. März 1928 ge
boren wurden und am 13. März 1938 die öster
reichische BundesbürgersChaft nicht besaßen, sind 
auf Antrag die in den §§ 13 a und 13 b vorge
sehenen Leistungen zu gewähren, wenn ihre 
Eltern den Voraussetzungen des Abs. 1 hinsicht
lich der Staatsbürgerschaft oder des Wohnsitzes 
entsprechen. 

(3) Hinterbliebenen nach den im Abs. 1 ge
nannten Opfern sind auf Antrag die in den 
§§ 13 a und 13 b vorgesehenen Leistungen in 
nachstehender Reihenfolge zu gewähren: 

a) der Witwe, sofern die Ehe vor dem 1. Mai 
1945 eingegangen wurde; ist eine anspruchs
berechtigte Witwe nicht vorhanden, steht 
die Entschädigung jener Frau zu, die im 
Zeitpunkt der Inhaftnahme des Opfers als 
Ehegattin mit ihm im gemeinsamen Haus
halt gelebt hat, wenn die Ehe nicht aus 
ihrem Verschulden geschieden oder getrennt 
wurde. Ist eine solche anspruchsberechtigte 
Person nicht vorhanden, so steht der An
spruch der Lebensgefährtin zu, sofern die 
Lebensgemeinschaft vor dem 1. Mai 1945 
eingegangen wurde. Die genannten Per
sonen sind nur dann· anspruchsberechtigt, 
wenn sie am 13. März 1938 die öster
reichische Bundesbürgerschaft besessen oder 
in einem vor dem 13. März 1938 gelegenen 
Zeitraum durch mehr als 10 Jahre ununter
brochen ihren Wohnsitz im Gebiet der Re-
publik Osterreich hatten; Q 

b) Kindern, auf welche die Bestimmungen des 
§ 13 a Abs. 2 lit. b zutreffen." 

11 

18. § 13 d hat zu lauten: 

,,§ 13 d. (1) Ansprüche nach den §§ 13 a und 
13 b sind bei der örtlich zuständigen Bezirks
verwaltungsbehörde geltend zu machen; soweit 
im Abs. 4 nicht anderes bestimmt ist, gelten die 
Bestimmungen des § 3 Abs. 2. 

(2) Ansprüche nach § 13 c sowie von im Aus
land wohnhaften österreichischen Staatsbürgern 
sind bei der österreichischen Vertretungsbehörde, 
in deren Bereich die Anspruchswerber ihren 
Wohnsitz (Aufenthalt) haben oder beim Amt der 
Wiener Landesregierung geltend zu machen. Die 
Anspruchswerber haben alle verfügbaren Nadi
weise für die Ansprruchsberechtigung dem Antrag 
anzuschließen, in Ermangelung dieser Nachweise 
die für die Fceststellung der Anspruchsbe
rechtigung maßgeblichen Tatsachen bekanntzu
geben und die in Betracht kommenden Beweis~ 
mittel anzubieten. 

(3) Ober Ansprüche nach Abs. 2 entscheidet der 
Landeshauptmann von Wien. 

(4) Ober Berufungen gegen Entscheidungen 
nach Abs. 1 und Abs. 3 und über Anträge nach 
§ 13 a Abs. 3 entscheidet das Bundesministerium 
für soziale Verwaltu~g im Einvernehmen mit 
dem Bundesministerium für Finanzen nach An
hören der Opferfürsorgekommission (§ 17)." 

19. § 15 hat zu lauten: 
,,§ 15. (1) Eine z~erkannte Anspruchsberechti

gung erlischt 
a) bei Verlust der österreichischen Staatsbür

gerschaft; 
b) bei hinterbliebenen Ehegatten beziehungs

weise Lebensgefährten im Falle der Ver
ehelichung oder der Begründung einer 
Lebensgemeinschaft ; 

c) bei Kindern (§ 1 Abs. 3 lit. b), Enkeln 
und elternlosen Geschwistern mit Ende 
des Jahres, in dem sie das 24. Lebens
jahr vollenden. Auf begründetes Ansuchen 
kann das Bundesministerium für soziale 
Verwaltung die Anspruchsberechtigung über 
diesen Zeitpunkt hinaus erstrecken, läng
stens jedoch bis zum Ende des Jahres, in 
dem der Anspruchsberechtigte eine Existenz 
gegründet oder sonst seinen Lebensunter
halt in ausreichendem Maße gesichert hat. 

. (2) Der Anspruch auf Ausstellung einer Amts
bescheinigung oder eines Opferausweises (§ 4) 
ist nicht gegeben, wenn der Anspruchswerber 
wegen eines strafgesetzlich zu ahndenden Ver
brechens oder Vergehens verurteilt wurde, die 
Verurteilung im Zeitpunkt der Anspruchswer
bung nicht getilgt ist und nach der Natur des 
straf'baren Tatbestandes eine "mißlbräuchlich.e Aus
nützung der Begünstigungen dieses Bundesge
setzes anzunehmen ist; das gleiche gilt, wenn sein 
Verhalten in Wort oder Tat mit den Gedanken 
und Zielen eines freien, demokratischen Oster
reich im Widerspruch steht oder stand. 
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(3) Eine zuerkannte Anspruchsberechtigung 
wird bei Eintreten von im Abs. 2 erwähnten 
Umständen sowie bei ,mißbräuchlicher Verwen
dung der Amtsbescheinigung oder des Opfer aus
weises verwirkt. 

(4) Die Verwirkung der Anspruchsberechti
gung (Abs. 3) spricht der Landeshauptmann nach 
Anhören der Rentenkommission (§ 11 b) mit Be
scheid aus; gleichzeitig ist die Amtsbescheinigung , 
(der Opferausweis) für ungültig zu erklären und 
einzuziehen. 

(5) Eine zuerkannte Anspruchsberechtigung 
kann vom Bundesministerium für' soziale Ver
waltung nach Anhören der Opferfürsorgekom-, 
mission (§ 17) aberkannt werden, wenn auf 
Grund einer amtlichen überprüfung festgestellt 
wurde, daß im Zeitpunkt der Zuerkennung der 
Anspruchsberechtigung im Abs. 2 erwähnte Um
stände vorlagen, die der Anspruchswerber bei der 
Anspruchswerbung verschwiegen oder auch selbst 
nicht gewußt hat. 

(6) Der Anspruch auf Rentenfürsorge nach § 11 
kann vom Bundesministerium für soziale Ver
waltung nach Anhören der Opferfürsorgekom
mission (§ 17) dann aberkannt oder gemindert 
werden, wenn bei der Rentenwerbung oder wäh
rend des Rentenbezuges Umstände verschwiegen 
oder nicht rechtzeitig <.lngezeigt wurden, die für 
die Einstellung oder Bemessung der Rente von 
bestimmendem Einfluß sind." 

20. § 16 hat zu lauten: 

,,§ 16. (1) Auf das Verfahren finden, soweit 
dieses Bundesgesetz nicht and·eres bestimmt, die 
Vorschriften des Allgemeinen Verwaltungsver
fahrensgesetzes 1950 Anwendung. 

(2) Bescheide, ,die den materiellrechtlichen Be
stimmungen dieses Bundesgesetzes widersprechen, ' 
leiden an einem mit Nichtigkeit bedrohten 
Fehler." 

21. § 17 hat zu lauten: 

,,§ 17. (1) Beim Bundesministerium für soziale 
Verwaltung wird eine Opferfürsorgekommission 
gebildet. Die Mitglieder dieser Kommission und 
die erforderlichen Stellvertreter werden von der 
Bundesregierung bestellt. Die Opferfürsorge
kommission hat die Aufgabe, das Bundesministe
rium für soziale Verwaltung in Angelegenheiten 
der Durchführung dieses Bundesgesetzes zu be-
n~ , I 

(2) Die Opferfürsorgekol1lmission besteht aus I 
acht Mitgliedern. Den Vorschlag fUr die Bestel
lung erstatten für 

a) je zwei Mitglieder (deren Stellvertreter) das 
Bundesministetium für soziale Verwaltung 
und das Bundesministerium für Finanzen 
aus dem Stand ihrer Beamten; I 

b) je ein Mitglied (dessen Stellvertreter) aus I 

dem Pe,rsonenkreis des § 1 die Bundes-I 
leitungen der österreichischen Volkspartei, i 

der' Sozialistischen Partei österreichs und 
der Kommunistischen Partei öster~eichs. 
Ein weiteres Mitglied und dessen Stellver
treter sind aus dem Personenkreis der nach 
§ 1 anerk~nnten Abstammungsverfolgten 
zu bestellen. 

(3) Die Bundesregierung kann Mitglieder (Stell
vertreter) der Opferfürsorgekommission ihrer 
Funktion entheben; zur Enthebung der auf 
Grund des Abs. 2 lit. b bestellten Mitglieder 
(Stellvertreter) bedarf es eines Antrages der in 
Betracht kommenden Partei. 

(4) Den Vorsitz in der Opferfürsorgekommis
sion führt eines der auf Vorschlag des Bundes
ministeriums für soziale Verwaltung ~estellten 
Mitglieder. 

(5) Die Geschäftsordnung der Opferfürsorge
kommission erläßt das Bundesministerium für 
soziale Verwaltung." 

ARTIKEL m. 
(1) Die nach den bisherigen Bestimmungen er

lassenen Bescheide gelten, insoweit durch Art. II 
die Zuständigkeit zur Erlassung der Bescheide 
abgeändert wird, als gemäß den Bestimmungen 
dieses Bundesgesetzeserlas'sen. 

(2) Ergibt sidJ. bei Durchführung des Art. 11 
Z. 10 :bei SOnst unveränderten tatsächlidJ.en 
und rechtlichen Voraussetzungen eine Minderung 
in der Höhe des Rentenbezuges, ist der Unter
schiedsbetrag als Ausgleich weiter zu leisten. 

(3) Die beim Inkrafttreten dieses Bundesgesetzes 
der Opferfürsorgekommission (§ 17) oder einer 
Rentenkommission (§ 11 b) als Mitglieder (Stell
vertreter) angehörenden Personen verbleiben bis 
zu einer allfälligen Abberufung in ihrer Funktion. 

A),tTIKEL IV. 

(1) Dieses Bundesgesetz tritt mit Ausnahme der 
Bestimmungen des Art. 11 Z. 10 und Z. 13 mit 
dem der Verlautbarung folgenden Monatsersten 
in Kraft; die Bestimmungen des Art. II Z. 10 
und Z. 13 treten am 1. Juli 1957 in Kraft. 

'(2) Mit der Vollziehung dieses ,Bundesgesetzes 
werden . , 

a) hinsichtlich der Bestimmungen des Art. II 
Z. 14 das Bundesministerium für Unter
richt, 

b) hinsichtlich der Bestimmungen des § 13 d. 
Abs. 4 in der Fassung des Art. II Z. 18 
dieses Bundesgesetzes das Bundesministe
rium für soziale Verwaltung im Ein
vernehmen mit dem Bundesministerium für 
Finanzen, 

c) hinsichtlich der Bestimmungen des Art. I 
und des Art. II Z. 21 die Bundesregierung, 

~d) hinsichtlich aller übrigen Bestimmungen 
das Bundesministerium für soziale Ver
waltung betraut. 
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